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V E R W A L T U N G S G E R I C H T A R N S B E R G 

I M N A M E N D E S V O L K E S 

U R T E I L 

In dem verwaltungsgericht l ichen Verfahren 

der Frau 

Klägerin, 

Prozessbevol lmächt igte: Rechtsanwält in 

g e g e n 

die Bundesrepubl ik Deutschland, vertreten durch das Bundesminister ium des Innern, 
d ieses vertreten durch den Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtl inge, 
Außenste l le Düsseldorf, Erkrather Straße 345-349, 40231 Düsseldorf, 
Gz.: 5176589-261 , 

Beklagte, 

w e g e n 
Asyl recht 

hat die 1 1 . Kammer des Verwaltungsgerichts Arnsberg 

aufgrund der mündl ichen Verhandlung 

vom 08. Juli 2008 

durch 

den Richter am Verwaltungsgericht Janßen als Einzelrichter 

f ü r R e c h t e r k a n n t : 
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Die Beklagte wird unter entsprechender Abänderung von Ziffer 3 des 

Bescheides des Bundesamtes für Migration und Flüchtl inge vom 

30.05.2007 verpflichtet festzustellen, dass in der Person der Klägerin 

ein Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 7 des Aufenthal tsgesetzes 

(AufenthG) für das Land Guinea vorliegt. 

Ziffer 4 des Bescheides des Bundesamtes vom 30.05.2007 wird inso

weit aufgehoben, als der Klägerin die Abschiebung nach Guinea ange

droht wird. 

Die wei tergehende Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens, für das Gerichtskosten nicht erhoben wer

den, trägt die Klägerin zu 3/4 und die Beklagte zu 1/4. 

T a t b e s t a n d : 

Die 1977 geborene ledige Klägerin ist guineische Staatsangehörige, gehört 

zum Volk der Soussou und stammt aus Conakry. Eigenen Angaben zu Folge verl ieß 

sie Guinea an einem ihr unbekannten Tag auf dem Luftweg und reiste nach einer 

Zwischenlandung über einen ihr nicht bekannten Flughafen am 25.07.2005 in das 

Bundesgebiet ein. 

Ihren am 12.08.2005 gestellten Asylantrag begründete die Klägerin anlässl ich ihrer 

Anhörung vor dem Bundesamt in Düsseldorf, die am 24.08.2005 stattfand, im W e 

sentl ichen wie folgt: Ihre Eltern seien verstorben und seit ihrem 14. Lebensjahr habe 

sie bei ihrer Tante gelebt. Die Schule habe sie nur vier Jahre lang besucht. Als sie 15 

Jahre alt gewesen sei, habe ihre Tante sie zwangsweise mit e inem wesent l ich äl te

ren Mann verheiraten wol len. Sie - die Klägerin - habe sich aber strikt geweigert und 

sei zu ihrer Freundin gef lohen, weshalb der Heiratstermin geplatzt 

sei. Von ihrer Freundin habe ihre Tante sie nach einem Monat zwangsweise abge

holt und zu dem Mann gebracht, mit dem sie habe verheiratet werden sol len. Sie 
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habe bei ihm bleiben müssen und 1996 ihren Sohn M bekom

men. Dieser Mann, bei dem sie habe wohnen müssen, habe sie sehr schlecht be

handelt. Er habe sie geschlagen und vergewalt igt. Im Jahre 1999 sei sie nochmals 

von ihm schwanger geworden, aber die Schwangerschaft habe im 2. Monat wegen 

Kompl ikat ionen operativ beendet werden müssen. Als der Mann sie im Jahr 2000 

wieder habe vergewalt igen wol len, sei sie vor ihm weggelaufen. Draußen habe es 

stark geregnet und die Gräben seien voller Wasser gewesen. In einen solchen 

überfül l ten Graben sei sie gestürzt und habe sich das linke Bein gebrochen. Der 

Mann habe sie ins Krankenhaus gebracht, wo sie vier Wochen einen Gips habe tra

gen müssen. Nach der Ent lassung aus dem Krankenhaus habe sie sich zunächst bei 

ihrer Tante aufgehalten, die sie dann aber zu dem Mann zurückgebracht habe. Dort 

hätten sie und ihr Kind nichts zu essen erhalten. Sie habe aber für die anderen ko

chen müssen. Der Mann habe ihr gedroht, dass er sie umbringen würde, falls sie 

nicht bei ihm bliebe. Hierzu sei er auch in der Lage, wei l er Mil i tärangehöriger sei . 

Tagsüber habe sie vor dem Haus Brot mit Bohnen verkauft. Im Jahr 2004 habe sie 

den Mann erneut ver lassen und sei zusammen mit ihrem Sohn zu ihrer Freundin 

gegangen, wo sie ebenfalls Brot mit Bohnen verkauft habe. Wei l 

d iese Tätigkeit zu wenig eingebracht habe, sei sie in ein Lokal gegangen und habe 

den Besitzer nach Arbeit gefragt. Dieser habe ihr zugesagt, dass er sich für sie um

hören werde. In d iesem Lokal habe sie dann jeden Tag eine Frau getroffen, die dort 

gefrühstückt habe. A ls sie dieser Frau von ihren Schwierigkeiten erzählt habe, habe 

diese ihr bei der Reise nach Deutschland geholfen. Es sei so gewesen, dass der 

Vater ihres Sohnes eines Tages bei gewesen sei und nach ihr - der Kläge

rin - gefragt habe. Er habe gesagt, dass er sie töten werde, wenn er sie fände. Aus 

d iesem Grund habe sie Kontakt zu der Frau aufgenommen, die ihr dann bei der Aus 

reise nach Deutschland geholfen habe. Die Frau habe gesagt, dass sie j emanden 

suche, der in Deutschland auf ihr Kind aufpassen könne. Sie habe zugesagt, sich in 

Deutschland um das Kind zu kümmern, und sei mit der Frau nach Deutschland ge

f logen. Nach Guinea könne sie nicht zurück, weil der Vater ihres Sohnes die Macht 

und den Wi l len habe, sie zu töten. Außerdem sei ihr Bein auf Grund des erl i t tenen 

Knochenbruches verkürzt. 
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Schriftsätzlich ließ die Klägerin weiter vortragen, dass sie sich nach ihrer Einreise in 

Deutschland etwa zwei Wochen bei der Frau, die sie in dem Lokal kennen gelernt 

habe, aufgehalten habe. Die Situation dort sei jedoch unerträglich gewesen, wei l 

man sie ausgebeutet habe und sie keine Zeit zum Schlafen gehabt habe. Außerdem 

habe sie keinen Lohn erhalten. Nach einer Auseinandersetzung mit ihrer Arbei tgebe

rin sei sie auf die Straße gef lohen, wo sie einen Afr ikaner aus ihrer Heimat getroffen 

habe, und dieser habe sie für einige Tage aufgenommen. Auf Grund ihrer Beinverlet

zung sei sie erheblich gehbehindert. - Hierzu legt die Klägerin einen Bescheid des 

Versorgungsamts Soest vom 23.02.2006 über die Feststellung eines Grades der Be

hinderung vom 50 wegen Versteifung des l inken Kniegelenks und einer Bein längen

differenz von 12 cm links vor. 

Das Bundesamt führte am 29.01.2007 in Düsseldorf eine weitere Befragung der Klä

gerin durch, bei der diese insbesondere zu ihrer Schwerbehinderung Stel lung nahm. 

Außerdem machte die Klägerin folgende Angaben: Der Vater ihres Sohnes heiße 

und wohne in , das zu Conakry gehöre. Im Jahre 2004 sei sie 

mit ihrem Sohn zu ihrer Freundin gef lohen, die in dem Stadtviertel gewohnt 

habe. Dort habe sie sich bis zum 20.07.2005 aufgehalten. Sie habe nicht befürchten 

müssen, dass man sie dort erneut f inde, weil sie dort Brot und Bohnen verkauft habe 

und weil sie gesagt habe, dass sie nicht mehr bei dem Vater ihres Sohnes wohnen 

wolle. Dieser Mann habe auch nicht gewusst, dass sie früher schon einmal zu dieser 

Freundin gef lohen sei. Als dieser Mann ihre Freundin auf der Straße getroffen habe, 

habe er zu ihr gesagt, dass er in dem Fall, dass er sie - die Klägerin - f inden würde, 

ihre Leiche hinterlassen werde. Ihre Freundin sei seit Anfang 2006 verhei

ratet und lebe daher jetzt in Dakar. Deswegen lebe ihr Sohn jetzt nicht mehr bei der 

Freundin, sondern bei der älteren Schwester ihrer - der Klägerin - Mutter. Der Va

ter ihres Sohnes interessiere sich nicht für diesen. - Anlässl ich dieser Anhörung 

legte die Klägerin zwei Atteste vom 22.03.2006 und 14.12.2005 vor. Außerdem 

reichte die Klägerin ein weiteres Attest vom 28.03.2007 nach. 

Mit Bescheid vom 30.05.2007 lehnte das Bundesamt den Asylantrag der Klägerin als 

unbegründet ab und entschied zugleich, dass weder die Voraussetzungen des § 60 
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Abs. 1 des Aufenthal tsgesetzes (AufenthG) noch Abschiebungsverbote nach § 60 

Abs . 2 bis 7 AufenthG vorl iegen. Es forderte die Klägerin unter Androhung der Ab 

schiebung zur Ausreise aus der Bundesrepubl ik Deutschland auf. Zur Begründung ist 

im Wesent l ichen ausgeführt, dass die Angaben der Klägerin zu ihren Verfo lgungs

gründen unsubstanti iert, lebensfremd und nicht frei von Widersprüchen seien. Insbe

sondere könne der Klägerin nicht abgenommen werden, dass sie sich 2004 aus 

Angst erneut zu ihrer Freundin begeben habe, obgleich man sie dort f rüher schon 

e inmal zwangsweise weggehol t habe. Die Klägerin hätte nämlich befürchten müs

sen, dass der Vater ihres Sohnes die Adresse ihrer Freundin von der Tante oder de

ren Sohn erfährt. Das behauptete Verhalten der Klägerin lasse daher nur den 

Schluss zu, dass sie eine wirkl iche Bedrohung von Seiten des Vaters ihres Sohnes in 

Wahrhei t nicht befürchte. Unsubstanti iert seien auch die Angaben der Klägerin zu 

ihrer angebl ichen Berufstätigkeit in Deutschland bei einer Frau, deren Namen sie 

nicht nennen könne. Hinsichtl ich der Feststellung eines Abschiebungshindernisses 

sei darauf zu verweisen, dass den vorgelegten Attesten nicht zu en tnehmen sei, 

dass sich der Gesundhei tszustand der Klägerin alsbald nach einer Rückkehr nach 

Guinea erhebl ich verschlechtern würde. Ferner sei nicht ersichtl ich, dass sie im Hei 

mat land nicht in der Lage wäre, ihre eigene Existenz zu sichern. Sie sei dort nicht 

völlig auf sich allein gestellt, denn es sei davon auszugehen, dass sie zumindest 

ebenso wie ihr Sohn auch auf die Unterstützung der Tante zurückgreifen könne. A u 

ßerdem könne sie, wie schon zuvor, Lebensmittel wie etwa Brot und Bohnen ver

kaufen. 

Mit ihrer am 15.06.2007 erhobenen Klage verfolgt die Klägerin ihr Anerkennungsbe

gehren weiter. Zur Begründung macht sie geltend, dass sie als Asylberecht igte an 

zuerkennen sei, wei l sie entgegen der Auffassung des Bundesamtes nicht über einen 

Drittstaat, sondern auf dem Luftweg in das Bundesgebiet eingereist sei. Es sei auch 

durchaus glaubhaft, dass sie sich nach ihrer erneuten Flucht zu ihrer Freundin bei 

dieser habe sicher fühlen können. Denn außer ihrer Freundin und deren Mutter habe 

kein Erwachsener gewusst, dass sie sich dort erneut aufhalte. Die Freundin hätte 

v ie lmehr bei Nachfragen bestrit ten, dass sie ihr - der Klägerin - erneut Zuf lucht ge

währt habe. Unabhängig hiervon bestehe für sie bei einer Rückkehr nach Guinea die 
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konkrete Gefahr einer erheblichen Verschlechterung ihres Gesundhei tszustandes. 

Nach dem vorgelegten Attest des Orthopäden sei sie ständig auf eine mediz in isch-

orthopädische Versorgung angewiesen. Ansonsten müsse sie in absehbarer Zeit e i 

nen Rollstuhl benutzen. Die von ihr benötigte prothetische Versorgung könne sie in 

Guinea nicht erhalten. 

Die Klägerin beantragt, 

den Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtl inge vom 

30.05.2007 aufzuheben und die Beklagte zu verpfl ichten, sie - die Klä

gerin - als Asylberechtigte anzuerkennen sowie festzustel len, dass die 

Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 

sowie - hilfsweise - Abschiebungsverbote gemäß § 60 Abs. 2 bis 7 

AufenthG vorl iegen. 

Die Beklagte beantragt schriftsätzlich, 

die Klage abzuweisen, 

und nimmt zur Begründung Bezug auf den Inhalt des angegrif fenen Bescheides. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbr ingens der Betei

ligten im übrigen wird auf den Inhalt der Verfahrensakte sowie der be igezogenen 

Verwal tungsvorgänge Bezug genommen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

Die zulässige Klage hat nur hinsichtlich der Verpfl ichtung der Beklagten zu Feststel

lung eines Abschiebungshindernisses im Sinne des § 60 Abs. 7 des Aufenthal tsge

setzes (AufenthG) Erfolg. Im übrigen ist sie unbegründet. 
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Der Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtl inge vom 30.05.2007 ist 

rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten, soweit ihr Antrag auf A n 

erkennung als Asylberecht igte und auf Feststellung der Voraussetzungen des § 60 

Abs. 1 AufenthG abgelehnt wurde. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf 

Anerkennung als Asylberecht igte bzw. auf Feststellung der Voraussetzungen des 

§ 6 0 Abs. 1 AufenthG. 

Nach Art ikel 16 a Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) genießen politisch Verfolgte Asy l 

recht. Polit isch verfolgt ist, wer wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehö

rigkeit zu einer best immten sozialen Gruppe oder seiner polit ischen Überzeugung 

gezielt intensiven und ihn aus der übergreifenden Friedensordnung des Staates aus

grenzenden Rechtsverletzungen ausgesetzt ist. Der eingetretenen Verfo lgung steht 

die unmittelbar drohende Gefahr der Verfolgung gleich. Das Grundrecht auf Asyl be

ruht auf dem Zuf luchtgedanken und setzt daher grundsätzl ich einen kausalen Zu 

sammenhang zwischen Verfolgung und Flucht voraus. Hat der Asy lsuchende seinen 

Heimatstaat unverfolgt ver lassen, so kann sein Asylantrag nur Erfolg haben, wenn 

ihm aufgrund von beachtl ichen Nachfluchttatbeständen polit ische Verfolgung droht. 

Vgl . Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Beschluss vom 23.01.1991 
- 2 BvR 902/85 u.a. Entscheidungen des Bundesverfassungs
gerichts (BVerwGE) Band 83, S. 216 ff. 

Bei der Prüfung der Frage, ob sich ein Asylbewerber in einer ausweglosen Lage be

f indet, sind alle Umstände zu berücksicht igen, die objektiv geeignet s ind, bei ihm be

gründete Furcht vor (drohender) Verfolgung hervorzurufen. Das Gericht muss von 

der Wahrhe i t - und nicht nur von der Wahrscheinl ichkeit - des von dem Asy lsuchen

den behaupteten individuellen Verfolgungsschicksals die volle Überzeugung gewin

nen. W e g e n der häufig bestehenden Beweisschwierigkeiten des Asy lsuchenden 

kann schon allein sein eigener Tatsachenvortrag zur Asylanerkennung führen, sofern 

das Gericht unter Berücksicht igung aller Umstände von dessen Wahrhei t überzeugt 

ist. Enthält das Vorbr ingen des Asylsuchenden erhebl iche, nicht überzeugend auf

gelöste Widersprüche und Unst immigkeiten, kann es als unglaubhaft beurteilt wer-
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den, wobei insbesondere der persönlichen Glaubwürdigkeit des Asy lsuchenden ent

scheidende Bedeutung zukommt. 

Vgl . Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 23.07.1991 
- 9 C 154.90 -, Buchholz, Sammel - und Nachschlagewerk der Rechts
sprechung des Bundesverwaltungsgericht, 402.25 § 1 Asy lVfG Nr. 146 
und Beschluss vom 21.06.1989 - 9 B 239.89 -, Buchholz a.a.O. 402.25 
§ 1 AsylVfG Nr. 113. 

Hiervon ausgehend ist die Klägerin nicht asylberechtigt. Aus dem Gesamtergebnis 

des Verfahrens hat das Gericht nicht die Überzeugung gewinnen können, dass sie 

sich wegen polit ischer Verfolgung von Guinea in die Bundesrepubl ik begeben hat 

und bei einer Rückkehr in ihre Heimat landesweit von polit ischer Verfo lgung bedroht 

ist. 

Das Gericht bewertet die Behauptung der Klägerin, dass sie sich im Zeitpunkt ihrer 

Ausre ise wegen drohender Gewal tmaßnahmen des Vaters ihres Sohnes in erhebl i 

cher Gefahr befand, als unglaubhaft. Hätte sich die Klägerin tatsächlich durch die 

angebl ich mit Hilfe einer Geschäftsfrau erfolgten Ausreise vor unmittelbar drohenden 

gewalt tät igen Nachstel lungen des gerettet, so wäre zu erwarten ge

wesen, dass sie von den konkreten Umständen dieser Ausreise eine auch nur annä

hernd anschaul iche und lebensnahe Schilderung hätte geben können. Tatsächl ich 

bl ieben die diesbezügl ichen Darstel lungen der Klägerin aber durchweg blass und 

oberf lächl ich, obgleich das Bundesamt ihr die Möglichkeit e inräumte, bei insgesamt 

zwei Anhörungen ausführl ich zu ihrem Asylbegehren Stellung zu nehmen. Insbeson

dere ist nicht nachvollziehbar, dass die Klägerin trotz eingehender Befragung durch 

die Einzelentscheider zu dieser Geschäftsfrau, mit deren Hilfe sie ausgereist sein 

und bei der sie außerdem in Deutschland noch gearbeitet haben wi l l , keinerlei nä

here Angaben machen konnte. 

Als konstruiert und lebensfremd ist des weiteren das Vorbr ingen der Klägerin zu be

werten, dass sie sich auch ab dem Jahr 2004 wieder mit ihrem Sohn bei ihrer Freun

din versteckt habe und sich deswegen dort habe sicher fühlen kön

nen, wei l außer dieser Freundin und deren Mutter kein Erwachsener gewusst habe, 
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dass sie sich erneut dort aufhalte. Denn nachdem sie dort schon früher nach e inem 

Fluchtversuch von ihrer Tante abgeholt und zu dem Vater ihres Sohnes zurückge

bracht worden sei, hätte sie damit rechnen müssen, dass dieser die Adresse von der 

Tante erfährt, die Wohnung aufsucht und sie - die Klägerin - dort antrifft. 

Zur weiteren Begründung wird, was den Antrag der Klägerin auf Anerkennung als 

Asylberecht igte und auf Feststellung der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG 

anbelangt, zur Vermeidung von Wiederholungen gemäß § 77 Abs. 2 Asy lVfG Bezug 

auf die entsprechenden Dar legungen der Einzelentscheiderin in dem Bundesamtsbe

scheids vom 30.05.2007 genommen. 

Ist die Klägerin hiernach nicht als Asylberechtigte anzuerkennen, so l iegen auch die 

Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG in ihrer Person nicht vor. Das Leben 

oder die Freiheit der Klägerin ist in Guinea nicht wegen ihrer Rasse, Rel igion, 

Staatsangehörigkeit , ihrer Zugehörigkeit zu einer best immten sozialen Gruppe, ihrer 

poli t ischen Überzeugung oder ihres Geschlechts bedroht. 

Die Klage der Klägerin auf Verpfl ichtung zur Feststellung eines Abschiebungsverbots 

im Sinne des § 60 Abs. 7 AufenthG hat Erfolg. Die unter Ziff. 3 des angegri f fenen 

Bundesamtsbescheides getroffene Feststellung, dass Abschiebungshindernisse 

nicht vor l iegen, ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten, denn sie 

hat e inen Anspruch auf Feststellung eines Abschiebungshindernisse gemäß § 60 

Abs. 7 Satz 1 AufenthG für den Staat Guinea. 

Gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von der Abschiebung eines Ausländers in 

einen anderen Staat abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erheb

liche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Von einer erhebl ichen 

konkreten Gefahr im Sinne dieser Regelung ist auszugehen, wenn die Ver letzung 

der geschützten Rechtsgüter beachtl icht wahrscheinl ich ist. Dabei erfasst § 60 Abs. 7 

Satz 1 AufenthG nur solche Gefahren, die in den spezif ischen Verhältnissen des Ab 

schiebestaates begründet sind. Ein solches zielstaatsbezogenes Absch iebungshin

dernis kann vorl iegen, wenn dem Ausländer im Abschiebezielstaat erhebl iche Ge-
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sundheitsgefahren drohen. Dies ist nicht zuletzt dann anzunehmen, wenn ein Aus

länder bereits in der Bundesrepublik Deutschland an einer Krankheit leidet, die sich 

im Fall der Rückkehr in sein Heimatland verschlimmert, weil sie im Abschiebeziel-

Staat nicht hinreichend behandelt werden kann oder weil der Ausländer eine zumin

dest theoretisch verfügbare medizinische Versorgung tatsächlich - etwa aus finan

ziellen Gründen - nicht erlangen kann. Von einer erheblichen Gefahr für Leib und 

Leben ist dabei auszugehen, wenn sich der Gesundheitszustand wesentlich oder gar 

lebensbedrohlich verschlechtern würde. Konkret ist diese Gefahr, wenn die wesentli

che Verschlechterung des Gesundheitszustandes alsbald nach der Rückkehr in das 

Heimatland zu erwarten ist. 

Vgl OVG NRW, Urteil vom 02.02.2005 - 8 A 59/04.A - m. w. N.. 

Allerdings führen gemäß § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG solche Gefahren nicht zur 

Feststellung eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Abs 7 Satz 1 AufenthG, denen 

die Bevölkerung oder die Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allge

mein ausgesetzt ist. Im Bereich der krankheitsbedingten Abschiebungsverbote 

kommt das Vorliegen einer allgemeinen Gefahr im Sinne von § 60 Abs. 7 

Satz 2 AufenthG nur bei solchen Krankheiten in Betracht, die nicht nur singulär auf

treten oder wenig verbreitet sind, sondern an denen viele Menschen in dem Ab-

schiebezielstaat leiden. 

Vgl. OVG NRW, Urteil vom 02.02.2005, aaO., m. w. N.. 

Für die Klägerin ergibt sich hiernach ein Abschiebungsverbot im Sinne des § 60 

Abs. 7 Satz 1 AufenthG auf Grund der bei ihr bestehenden erheblichen Gehbehinde

rung, die zu einer Anerkennung als schwerbehinderter Mensch geführt hat und die 

insbesondere auf einer Beinlängendifferenz von 12 cm, einer Arthrodese des linken 

Kniegelenks und einer Pseudo-Arthrose im Bereich des linken Unterschenkels be

ruht. Die Klägerin ist wegen dieser Behinderung auf einen Schienenapparat sowie 

auf handgefertigte orthopädische Schuhe angewiesen. Diese orthopädischen Hilfs

mittel sind regelmäßig anzupassen, wie sich aus den von der Klägerin vorgelegten 

orthopädischen Attesten ergibt. In diesen Attesten wird weiter festgestellt, dass die 
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Klägerin in absehbarer Zeit nicht mehr werde laufen können und auf e inen Rollstuhl 

angewiesen sei, falls die von ihr benötigte medizinisch-orthopädische Versorgung 

unterbrochen wird. Diese der Klägerin bei e inem Unterbleiben der medizinisch dr in

gend benöt igten Versorgung und Behandlung drohende Invalidität stellt e ine erhebl i 

che und wesent l iche Gesundheitsbeeinträcht igung dar, von der die Klägerin im Fall 

einer Rückkehr nach Guinea alsbald konkret bedroht wäre. 

Denn angesichts des desolaten guineischen Gesundhei tssystems ist bereits fragl ich, 

ob die von der Klägerin benötigte regelmäßige orthopädische Behandlung e in

schl ießl ich der Neuanfert igung und Anpassung der orthopädischen Hilfsmittel in ih

rem Heimat land überhaupt möglich wäre. 

Vgl . zur Quali tät der guineischen Gesundheitsversorgung: Deutsches Institut 
für ärztl iche Mission vom 28.10.2004 an VG Hamburg; Institut für Af
r ika-Kunde vom 15.09.2003 an VG Potsdam; vgl. auch: V G H Baden-
Würt temberg, Urteil vom 27.06.2002 - A 13 S 1206/97 -, JURIS. 

Selbst wenn man aber unterstellt, dass z. B. im National-Hospital Donka in Conakry 

e ine entsprechende orthopädische Behandlung und Hil fsmittelversorgung durchge

führt werden könnte, würde eine Versorgung der Klägerin in d iesem Krankenhaus 

daran scheitern, dass in Guinea kein al lgemeines Krankenversicherungssystem 

existiert, weshalb die Patienten die Behandlung einschließlich der Medikamente 

sowie die benötigten Orthopädischen Hilfsmittel selbst bezahlen müssen. 

Vgl . Auswärt iges A m t vom 22.03.2002 an VG Mannheim; Deutsche Bot
schaft Conakry vom 04.01.2001 an Bundesamt für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtl inge; Deutsches Institut für ärztl iche Mission vom 
28.10.2004 an VG Hamburg; Schweizer ische Flüchtl ingshilfe vom 
09.09.2005. 

Hierzu aber wäre die nicht verheiratete Klägerin, die nicht über e ine Berufsausbi l 

dung verfügt und wegen ihrer erhebl ichen Gehbehinderung ohnehin nur ganz einge

schränkt erwerbsfähig sein könnte, nicht in der Lage. Andere Personen, etwa Famil i 

enangehör ige, die zu ihrer f inanziellen Unterstützung sowie zur Finanzierung der be-
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nötigten orthopädischen Behandlung bereit und in der Lage sein könnten, hat die 

Klägerin in Guinea nicht. 

Schließlich ist noch festzustel len, dass die dargestellten Gesundgefahren der Kläge

rin individuell drohen und daher nicht als Gefahren im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 2 

AufenthG zu qualif izieren sind. Die Abschiebungsandrohung ist hinsichtlich des Ziel

staates Guinea mit Rücksicht auf das festgestellte Abschiebungsverbot hinsichtl ich 

dieses Staates aufzuheben gewesen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Das Verfahren ist 

 

 

 




